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Informationsblatt zum Umgang mit Lebensmitteln in Schulen

- das Gesundheitsamt Gießen informiert -

In Schulen erfolgt in unterschiedlichen Bereichen ein Umgang mit Lebensmitteln. Bei einem Teil dieser verschiedenartigen Tätigkeiten und beim Umgang mit bestimmten Lebensmitteln ist eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes über eine Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz erforderlich. Da es immer wieder zu Unsicherheiten kommt, in welchen Bereichen und Situationen eine Erstbelehrung durch das Gesundheitsamt notwendig oder entbehrlich ist, möchten wir Ihnen im Folgenden einige Informationen hierzu geben: 

Betriebspraktika/ Schnupperpraktika für Schüler in allgemein bildenden Schulen

Die Belehrungspflicht nach § 43 IfSG gilt nur für Tätigkeiten, die gewerbsmäßig auf Dauer/ regelmäßig ausgeübt werden. Hierunter fallen entsprechend der hessischen Erlasslage nicht vorübergehende und kurzfristige Praktika, wie z.B. sog. Schnupperpraktika von Schülern/Schülerinnen in Lebensmittelbetrieben. Es kann allerdings vorkommen, dass von manchen Praktikumsbetrieben eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes als Voraussetzung für ein Praktikum gefordert wird.

Kochunterricht

SchülerInnen, die in allgemein bildenden Schulen am Kochunterricht teilnehmen, müssen nicht belehrt werden, weil die dort zubereiteten Speisen in der Regel auch in der Kochgemeinschaft verzehrt werden, also in einem überschaubaren, eher dem Privatbereich zuzuordnenden Kreis. Bei den dort im Kochunterricht tätigen Lehrkräften ist jedoch eine Belehrung erforderlich.

Anders verhält es sich mit Schülern/Schülerinnen und Lehrkräften von Hauswirtschaftsschulen. Diese Personen benötigen in jedem Fall eine Belehrung nach § 43 IfSG, da LehrerInnen und SchülerInnen von hauswirtschaftlichen und nahrungsgewerblichen Klassen frühestmöglich mit den gesundheitlichen Anforderungen und Mitwirkungspflichten an das Personal beim Umgang mit Lebensmitteln vertraut sein sollen. 

Schulfrühstück

Wenn das Frühstück gemeinsam von der Klasse zubereitet wird und nur von den Schülern/Schülerinnen der jeweiligen Klasse verzehrt wird, ist weder eine Belehrung der Schülerschaft noch der Lehrkräfte notwendig.  

Schulkiosk

Für den Verkauf verpackter Lebensmittel, wie z.B. Getränke, Schokoriegel, Müsliriegel etc. ist keine Belehrung notwendig. Werden jedoch Lebensmittel im Sinne des § 42 IfSG zubereitet, z.B. belegte Brötchen, ist eine Belehrung erforderlich. 
Mittagsverpflegung in der Schule

Falls in der Schule regelmäßig eine Mittagsverpflegung angeboten wird und die Speisen in der Schule zubereitet werden, so findet auch ein Umgang mit Lebensmitteln nach § 42 IfSG statt. Außerdem handelt es sich in diesem Fall um eine Gemeinschaftsverpflegung. D.h. Personen, die diese Lebensmittel zubereiten, benötigen eine Belehrung nach § 43 IfSG. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Fachpersonal wie z.B. Köche handelt oder ob Eltern die Speisen zubereiten. 

Wird die Schule jedoch von einem Cateringunternehmen mit fertig zubereiteten Speisen beliefert und findet nur eine Verteilung der Speisen über Bedarfsgegenstände statt, so benötigen die Personen, die das Essen portionieren, keine Belehrung, da in diesem Fall das Risiko einer Gesundheitsgefährdung durch Kontamination der Lebensmittel als äußerst gering einzustufen ist. 

                      Quelle: Infektionsschutzgesetz Kommentar und Vorschriftensammlung 2. überarbeitete Auflage

Kostenhinweis: 
Die Kosten für die Belehrung eines/einer Schülers/Schülerin betragen 5,00 Euro pro Person. Ausgestellt wird eine Bescheinigung, die auf Tätigkeiten in der Schule begrenzt ist. 

Lehrkräfte hingegen zahlen den regulären Preis von 25,00 Euro pro Person für eine Bescheinigung ohne entsprechende Begrenzung.

